
Das vorstehende, von der Volkskammer am zwanzigsten 
September neunzehnhunderteinundsechzig beschlossene 
Gesetz wird hiermit verkündet.

Berlin, den zwanzigsten September neunzehnhundert
einundsechzig.

Der Vorsitzende des Staatsrates 
der Deutschen Demokratischen Republik 

W. U l b r i c h t
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